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               Kindergartenjahr 2023/2024 

               Beratung und Beschlussfassung 

 

Erläuterungen: 
die Vertreter des Städtetags, Gemeindetages und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen 
Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf die Erhöhung der Elternbeiträge im 
Kindergartenjahr 2023/2024 verständigt. 
 
Die Refinanzierung der Frühkindlichen Bildung sieht eine Kostenverteilung auf anteilige 
Bundesmittel, Landesmittel, Kommunale Anteile, Trägeranteile und Elternbeteiligung vor. Im 
Jahr 2020 fielen laut Jahresrechnungsstatistik der kommunalen Haushalte rund 4,5 Mrd. 
Euro für die Personal- und Sachausgaben in der Frühkindlichen Bildung an. Nach wie vor 
unterliegt die Arbeit in der Frühkindlichen Bildung stetigen Kostensteigerungen, nicht zuletzt 
durch die Aufwertung der pädagogischen Fachkräfte im Tarifvertrag für den Sozial- und 
Erziehungsdienst. Eine angemessene Anpassung der Elternbeiträge wird in Zeiten multipler 
Krisen, die zugleich Träger und Familien belasten, zunehmend herausfordernd. Ein zentrales 
Anliegen ist es, ein finanziell gesichertes Betreuungsangebot zu erhalten und gleichzeitig die 
Belastung der Familien angemessen im Blick zu behalten. 
 
Vor dem Hintergrund, dass die tatsächlichen Kostensteigerungen in Zeiten der Pandemie 
bewusst nicht im erforderlichen Maß in die Erhöhung der Elternbeiträge eingeflossen sind, 
muss nun nach und nach eine deutlich höhere Anpassung der Beitragssätze nachgeholt 
werden. 
Die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen empfehlen für das 
Kindergartenjahr 2023/2024 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 8,5 Prozent. 
 
Nachdem Eltern und Familien verschiedentlich bei der Kompensation der gestiegenen 
Lebenshaltungskosten geholfen wurde und insbesondere Eltern in prekärer wirtschaftlicher 
Lage von den Erhöhungen nur bedingt betroffen sind, wird die vorgeschlagene Erhöhung als 
vertretbar angesehen. Wir bitten die Träger dennoch, den Eltern Informationen über 
entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten (wie bspw. Wirtschaftliche Jugendhilfe, 
Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen des Bundes- und Teilhabepaketes) zur 
Verfügung zu stellen. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Beschlussempfehlung: 

Der Gemeinderat beschließt die Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 

2023/2024 gemäß den gemeinsamen Empfehlungen des Städte- und Gemeindetags und der 

Kirchen. 

 

Anlagen: 

Übersicht der Elternbeiträge Kindergarten- und Kleinkindbetreuung 


